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Vorlesung Strafrecht - Besonderer Teil - Arbeitsblatt Nr. 28 

Betrug, § 263 StGB – Vermögensverfügung und Schaden 
 

 
Zu prüfen sind die Vermögensverfügung und der Vermögensschaden beim Betrug im Rahmen des objektiven Tatbestandes (vgl. Arbeitsblatt BT Nr. 27: 
Betrug, § 263 StGB – Grundstruktur) im Anschluss an das Vorliegen einer Täuschung (als Tathandlung) und des dadurch hervorgerufenen Irrtums. Dieser 
Irrtum muss den Getäuschten dazu veranlassen, eine Vermögensverfügung vorzunehmen, die unmittelbar einen Vermögensschaden zur Folge hat. 
 
I.  Vermögensverfügung: Jedes (rechtliche oder tatsächliche) Handeln, Dulden oder Unterlassen, welches sich tatsächlich auf das eigene oder auf 

fremdes Vermögen auswirkt. – Abschluss eines Kaufvertrages (= Handeln: es entsteht für jeden Vertragspartner eine zu erfüllende Forderung). 
       – Zustimmung zum Abtransport einer Sache (= Dulden: der unmittelbare Besitz an einer Sache geht verloren). 

    – Nichtgeltendmachung einer fälligen Forderung (= Unterlassen: die Forderung ist faktisch nicht mehr durchsetzbar). 
 –  Ein Verfügungsbewusstsein ist lediglich beim Sachbetrug erforderlich. 
 –  Abgrenzung Trickdiebstahl – Sachbetrug. Entscheidend ist, ob das Opfer eine (täuschungsbedingte aber ansonsten „freiwillige“) 

Vermögensverfügung vornimmt (Betrug) oder ob der Täter (zumeist nach bloßer „Gewahrsamslockerung“) den Gewahrsam bricht, also 
wegnimmt (Diebstahl). 

 –  Abgrenzung Diebstahl in mittelbarer Täterschaft – Sachbetrug. Entscheidend ist hier das Näheverhältnis der Mittelsperson. 
   h.M.: Lagertheorie: Abzustellen ist auf die faktische Befugnis der Mittelsperson, über das Vermögen des Opfers zu verfügen, d.h. ent-

scheidend ist, in wessen „Lager“ sie steht. Steht sie im Lager des Täters, liegt Diebstahl in mittelbarer Täterschaft, steht sie im Lager 
des Opfers, liegt Betrug vor. 

   a.M.: Ermächtigungstheorie: Abzustellen ist darauf, ob die Mittelsperson vom Opfer ausdrücklich oder stillschweigend dazu ermächtigt 
wurde, für ihn Verfügungen vorzunehmen (dann Betrug) oder nicht (dann Diebstahl in mittelbarer Täterschaft). 

   a.M.: Doppeltheorie: Betrug und Diebstahl in mittelbarer Täterschaft können nebeneinander vorliegen. 
 
II.  Vermögensschaden: 
 a)  Vermögensbegriff 
  –  Juristischer Vermögensbegriff (veraltet): Vermögen ist die Summe aller von der Rechtsordnung anerkannter und durchsetzbarer Vermö-

gensrechte und Vermögenspflichten einer Person ohne Rücksicht auf ihren wirtschaftlichen Wert. 
  –  Rein wirtschaftlicher Vermögensbegriff (BGH): Vermögen ist die Gesamtheit der wirtschaftlichen (geldwerten) Güter einer Person ohne 

Rücksicht auf ihre rechtliche Anerkennung (d.h.: auch deliktisch erlangtes Vermögen ist geschützt). 
  –  Juristisch-ökonomischer Vermögensbegriff (wohl h.M.): Vermögen ist die Gesamtheit der wirtschaftlichen Güter einer Person, die ihrer 

rechtlich geschützten und gebilligten Verfügungsgewalt unterliegt.  
 b)  Vermögensschaden: Eine Minderung des Vermögens in seinem Gesamtwert, die durch einen Vergleich des Wertes des Vermögens vor und 

nach der Vermögensverfügung zu ermitteln ist. 
  –  Eingehungsbetrug: Ausnahmsweise kann bereits im Abschluss eines Vertrages selbst ein Vermögensschaden zu sehen sein, wenn sich bei 

einem Vergleich der gegenseitigen Ansprüche ein wirtschaftliches Minus auf der Seite des Geschädigten ergibt (Stichwort „schadens-
gleiche Vermögensgefährdung“). Dies kann nur dann der Fall sein, wenn der Getäuschte vorleistungspflichtig ist. 

  –  Erfüllungsbetrug: Der Getäuschte erleidet durch die Erfüllung der jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen einen Vermögensschaden. 
  – Schadensgleiche Vermögensgefährdung: Mitunter kann auch eine Vermögensgefährdung bereits einen Schaden darstellen (im Einzelnen 

str.) 
 c)  Sonderprobleme: 
  –  Lehre von der so genannten Zweckverfehlung: Einen Vermögensschaden erleidet auch derjenige, der mit der Weggabe des Geldes einen 

bestimmten Zweck verfolgt, der infolge einer Täuschung seinem sozialen Sinn nach verfehlt wird (sog. „Spenden- oder Bettelbetrug“). 
  –  Lehre vom individuellen Schadenseinschlag: Bei wirtschaftlicher Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung liegt dennoch ein 

Vermögensschaden vor, wenn der Getäuschte a) eine für seine Zwecke völlig ungeeignete Leistung erhält; b) zur Erfüllung der übernom-
menen Verpflichtung zu vermögensschädigenden Maßnahmen genötigt wird oder c) sich infolge der übernommenen Verpflichtung in 
seiner Wirtschafts- und Lebensführung übermäßig einschränken muss. 
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